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AUSWANDERN MIT SACHKENNTNIS

Zuverlässige Auskünfte können vor Enttäuschungen
bewahren

In Anwendung des Bundesgesetzes betreffend den Geschäftsbetrieb
der Auswanderungsagenturen vom 22. März 1888 verfügt das Bundesamt

für Industrie, Gewerbe und Arbeit (BIGA) in der Abteilung
Arbeitskraft und Auswanderung über einen Auswanderungsdienst.
Interessenten, die die Schweiz verlassen, in die Schweiz zurückkehren

oder von einem Land ins andere ziehen wollen, werden
dort individuell, objektiv und kostenlos beraten. Der Dienst
befasst sich jedoch nicht mit touristischen Fragen.

Der Auswanderungsdienst des BIGA ist vor allem beratend tätig
und deshalb nicht in der Lage, Stellen im Ausland zu vermitteln.
Auf entsprechende Anfrage - wenn möglich schriftlich - gibt er
Auskunft über Fortbildungsaufenthalte im Ausland, und zwar
besonders im Rahmen der zwischen der Schweiz und 11 europäischen
Ländern bestehenden Abkommen. Er informiert zudem über Arbeitsund

Lebensverhältnisse (Klima, Unterkunft, Nahrung, Gehälter,
Steuern etc.) in den verschiedenen Ländern sowie über das
Verfahren zum Erhalt einer Arbeitsbewilligung, muss es aber
ablehnen das eine oder andere Land besonders zu empfehlen. Unter
Berücksichtigung der Persönlichkeit und der Wünsche des
Kandidaten schlägt er mehrere Lösungen vor. Zu diesem Zweck stellt
er eine reichhaltige, präzise und praktische Dokumentation zur
Verfügung, die alle vorerwähnten Informationen enthält und sich
auf etwa 100 Länder bezieht. Monatlich wird auch eine Liste
über offene Stellen im Ausland ohne jede Verbindlichkeit
veröffentlicht.

Heimkehrenden Schweizern, die eine Stelle suchen, steht der
Auswanderungsdienst ebenfalls bei; er führt z.B. unter Chiffre
für schweizerische Arbeitgeber ein Verzeichnis über hochqualifizierte

Mitbürger in Nordamerika, die vor ihrer Rückkehr in
die Schweiz gebeten haben, in das oben erwähnte Verzeichnis
aufgenommen zu werden.

Selbstverständlich behandelt der Auswanderungsdienst alle
Anfragen vertraulich. Um Auskunftssuchende richtig beraten zu
können benötigt er folgende Angaben: Alter, Zivilstand,
berufliche Ausbildung und Erfahrung, Sprachkenntnisse, Art der
im Ausland erwünschten Tätigkeit, in Aussicht genommene
Auswanderungsländer. Seine Adresse lautet:

Bundesamt für Industrie, Gewerbe und'Arbeit
Abteilung Arbeitskraft und Auswanderung
Monbijoustrasse 43
3003 Bern
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